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6 Kapitel 1 •  Den eigenen Betrieb repräsentieren

11
 z Betriebsbedingte Kündigung

Zu einer betriebsbedingten Kündigung kann es 
kommen, wenn z. B. in einem Fuhrunternehmen 
aufgrund der schlechten Auftragslage der Fuhr-
park verkleinert werden soll. Bei einer betriebsbe-
dingten Kündigung muss das Unternehmen eine 
sogenannte Sozialauswahl durchführen. Es soll bei 
mehreren gleichgestellten Arbeitnehmern geprüft 
werden, wer am wenigsten sozial von der Kündi-
gung betroffen ist. Lebensalter oder auch mögliche 
Unterhaltsverpflichtungen fließen dann mit ein.

 z Fristlose Kündigung
Verletzt ein Arbeitnehmer grob seine Pflichten, 
z. B. durch Diebstahl, Unterschlagung, Tätlich-
keiten u. a., und ist dadurch die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der ordent-
lichen Kündigungsfrist unzumutbar, kann der 
Arbeitgeber eine außerordentliche Kündigung 
aussprechen.

Die Entziehung der Fahrerlaubnis des Arbeit-
nehmers ist oft ein Grund zur außerordentlichen 
Kündigung. Wenn der betreffende Arbeitneh-
mer eine andere Tätigkeit im Betrieb aufneh-
men kann (nur in größeren Betrieben möglich), 
müsste eine Änderungskündigung erfolgen.

Evtl. kann der Arbeitnehmer bei einem Fahr-
verbot (ein bis drei Monate) in der entsprechen-
den Zeit Urlaub nehmen, gegebenenfalls auch 
unbezahlt.

 z Kündigungsschutzgesetz
Das Kündigungsschutzgesetz ist ein Schutzrecht 
für den Arbeitnehmer und gilt in Betrieben mit 
mehr als zehn Beschäftigten. Es besagt, dass bei 
einer Betriebszugehörigkeit von mehr als sechs 
Monaten der Kündigungsschutz zu beachten ist.

Merksatz

Bei einer betriebsbedingten Kündigung hat 
der Arbeitgeber die Beweislast. Er hat die 
Gründe für die Kündigung darzulegen und 
zu erläutern.

Die Arbeitsgerichtsbarkeit
Bei Streitigkeiten im Arbeitsrecht sind die 
Arbeitsgerichte zuständig.

 z Instanzen der Arbeitsgerichte

Güteverhandlung

keine Einigung

Bundesarbeitsgerichte (Kammern)

Versuch einer gütlichen
Einigung zwischen den 
Parteien

1. Instanz

2. Instanz (Berufungen 
gegen Urteile des 
Arbeitsgerichtes)

Landesarbeitsgerichte (Kammern)

Arbeitsgerichte (Kammern)

Instanzen der Arbeitsgerichte

Das Bild zeigt den Ablauf eines Verfahrens im 
Arbeitsrecht. Eine Besonderheit ist die Güte-
verhandlung. Dabei wird vom Richter ein Vor-
schlag für einen Vergleich unterbreitet. Eine 
Besonderheit in der Arbeitsgerichtsbarkeit ist 
die Zusammensetzung der Gerichte. Neben 
dem Vorsitzenden Richter sitzen im Senat auch 
Laienrichter. Es handelt sich dabei jeweils um 
einen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
(Gewerkschaft).

1.1.3  Betriebsverfassung, Tarifrecht 
und Arbeitskampf

Bis jetzt wurde das Verhältnis von Arbeitnehmer 
zu Arbeitgeber erläutert. In diesem Abschnitt 
sollen die Bestandteile des kollektiven Arbeits-
rechts erläutert werden.

Das kollektive Arbeitsrecht (siehe . Abb. 1.1) 
trifft Regelungen zum Verhältnis von Arbeit-
geberverbänden und Gewerkschaften. Zusätz-
lich gehören zum kollektiven Arbeitsrecht alle 
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1.1 •  Sozialkunde

Kommt es zu einem Arbeitsunfall oder einer 
anerkannten berufsbedingten Erkrankung, tritt 
die Berufsgenossenschaft ein. Die Berufsgenos-
senschaft übernimmt die Heilungskosten und 
gewährt bei einer Erwerbsminderung eine ent-
sprechende Rente. Im Bereich der Transportwirt-
schaft ist die Berufsgenossenschaft für Transport 
und Verkehrssicherheit (BG Verkehr) zuständig.

Merksatz

Arbeitsunfälle sind der BG grundsätzlich zu 
melden, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger 
als drei Tage dauert. Tödliche Arbeitsunfälle 
sind unmittelbar zu melden.

Die Berufsgenossenschaften unterstützen ihre 
Mitgliedsbetriebe jedoch nicht nur bei Unfällen. 
Sie stehen auch bei der Arbeitsplatzgestaltung 
beratend zur Seite. Mitgliedsbetriebe können 
sich informieren, wie z.  B. ein Arbeitsplatz ge-
staltet werden sollte, um Gesundheitsgefahren 
zu vermeiden (7 Lernfeld 4).

1.1.5 Aufgaben

Aufgabe 1

??  oder ? Beurteilen Sie folgende Aussa-
gen zur Berufsausbildung hinsichtlich ihrer 
Richtigkeit:

o Der Berufsbildungsvertrag ist ein Vertrag 
zwischen einem Ausbildungsbetrieb und 
dem Auszubildenden.

o Der Berufsbildungsvertrag regelt ausschließ-
lich die Pflichten der Auszubildenden.

o Das Berufsbildungsgesetz regelt das Konzept 
der dualen Ausbildung.

o Die IHK hat eine überwachende/organisato-
rische Aufgabe in der Berufsbildung.

Aufgabe 2

 ? Sie sind erkrankt. Wie verhalten Sie sich?

©
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Aufgabe 3

 ? Welche Versicherungen umfasst das System 
der sozialen Sicherung?

Aufgabe 4

??  oder ?  Beurteilen Sie folgende Aus-
sagen zum System der sozialen Sicherung 
hinsichtlich ihrer Richtigkeit:

o Der Arbeitnehmeranteil an der Sozialversiche-
rung wird direkt vom Arbeitgeber abgeführt.

o Im Krankheitsfall übernimmt die Kranken-
kasse ab dem ersten Tag der Krankheit die 
Lohnfortzahlung.
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1.2 •  Wirtschaftskunde

Staat

private Haushalte Unternehmen

Güter und DienstleistungenLöhne und G
ehälte

r, s
ozia

le Leist
ungen

Ste
uer u

nd Abgaben
Konsum

 und Subventionen

Steuer und Abgaben

Konsumausgaben

Arbeitskraft und Kapital

Lohn und Gehalt, Gewinne

. Abb. 1.5 

FertigungBescha�ungsmarkt Absatzmarkt

VerkaufEinkauf

. Abb. 1.6 

Das Einzelunternehmen
Besonders beliebt ist das Einzelunternehmen bei 
Handwerksbetrieben.
Merkmale:

 5 Gründung durch Eintrag ins Handelsregister
 5 Kein Mindestkapital
 5 Unternehmer entscheidet allein
 5 Gewinn verbleibt beim Unternehmer
 5 Haftung auch mit Privatvermögen
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Nutzfahrzeuge pflegen und 
warten
Zusammenfassung

In diesem Lernfeld lernen Sie die unterschiedlichen Formen von Nutzfahrzeu-
gen im Güter- und Personenverkehr kennen. Sie erwerben dabei Kenntnisse 
über die verschiedenen Fahrzeugarten und die straßenverkehrsrechtlichen 
Fahrzeugabmessungen (StVO, StVZO). Sie erfahren, wie Sie Pflege- und 
Wartungsarbeiten selbstständig und verantwortungsbewusst an Fahrzeugen 
und Zubehör durchführen können.
Dafür werden Ihnen die notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffe und der 
umweltbewusste Umgang vorgestellt. Auch mit der umweltgerechten 
Entsorgung der Reststoffe und Abfälle kennen Sie sich am Ende des Lernfelds 
aus.

2.1 Fahrzeugarten – 30

2.2 Fahrzeugabmessungen – 33

2.3 Wartung und Pflege – 39

2.4 Betriebs- und Hilfsstoffe – 43

2.5 Umgang mit Gefahrstoffen, Umweltschutz – 45

2.6 Innerbetriebliche Sammlung und Lagerung von 
Abfällen – 48

2.7 Zubehör – 49
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2

2.1 Fahrzeugarten

Was Kraftfahrzeuge sind, wird im Straßenver-
kehrsgesetz (StVG) festgelegt:

Merksatz

Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes 
gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinen-
kraft bewegt werden, ohne an Bahngleise 
gebunden zu sein (§ 1 Abs. 2 StVG).

2

Kapitel 2
Nutzfahrzeuge pflegen und warten
2.1
Fahrzeugarten

Die . Tab. 2.1 erläutert die für Berufskraftfahrer 
wichtigen Fahrzeugklassen. Unberücksichtigt 
bleiben dabei land- und forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen (Klasse C1 bis C5, T1 bis T5, 
deren Anhänger (R1 bis R4) bzw. von ihnen ge-
zogene auswechselbare Maschinen (S1 und S2) 
sowie zwei- und dreirädrige Krafträder (z. B. L1e 
bis L4e) und vierrädrige Leicht-Kraftfahrzeuge 
(L6e, L7e).

. Tab. 2.1

Fahrzeugart Erklärung EG-Fahrzeugklasse

Personenkraftwagen 
(Pkw)

Personenkraftwagen sind mehrspurige Kraftfahr-
zeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur 
Beförderung von nicht mehr als neun Personen 
(einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sind.

M1 (für die Personen-
förderung ausgelegte 
und gebaute Kfz mit 
mindestens 4 Rädern)

Lastkraftwagen (Lkw)

Lastkraftwagen sind Kraftfahrzeuge, die vor-
nehmlich zur Beförderung von Gütern eingesetzt 
werden.

N1 bis N3 (für die Güter-
beförderung ausgeleg-
te Kfz mit mindestens  
4 Rädern)

Sattelzugmaschine

Sattelzugmaschinen sind besonders kurze Nutz-
fahrzeuge mit Sattelkupplung. Die Sattelzugma-
schine selbst kann keine Lasten transportieren.

N1 bis N3

Lastzug/Gliederzug

Der Lastzug ist ein Gespann bestehend aus Zug-
fahrzeug und Anhänger zum Transport von Gütern.

N1 bis N3, 01 bis 04 (für 
Anhänger und Sattel-
anhänger)

Sattelkraftfahrzeug 
(z.B. Sattelzug)

Sattelzüge bestehen aus einer Sattelzugmaschine 
und einem Sattelanhänger, auch Auflieger oder 
Trailer genannt.

Kraftomnibus 
(KOM)

Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer 
Bauart und Einrichtung zur Beförderung von mehr 
als neun Personen und Gepäck bestimmt sind.

M2 und M3 (für die 
Personenbeförderung 
ausgelegte und gebau-
te Kraftfahrzeuge mit 
mindestens 4 Rädern)

Gelenkomnibus

Gelenkomnibusse sind Kraftomnibusse, deren Fahr-
gastraum durch ein Gelenk unterteilt ist.
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3

3.2.2 Wesentliches aus dem 
Güterkraftverkehrsgesetz 
(GüKG)

In Deutschland ist für den Güterkraftverkehr 
grundsätzlich das GüKG anzuwenden.

Definitionen

Güterkraftverkehr ist jede geschäfts-
mäßige oder entgeltliche Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen > 3,5 t zGM, 
einschließlich Anhänger (im öffentlichen 
Straßenverkehr, auf Werksgeländen usw.).

Güter sind alle beweglichen Sachen, aber 
nicht Personen und deren Reisegepäck.

Kraftfahrzeug ist ein Landfahrzeug mit 
motorischem Antrieb, das nicht an Gleise 
gebunden ist.

Beförderung ist die Ortsveränderung der 
Güter mithilfe von Kraftfahrzeugen.

Firmensitz, Zweigstelle oder Neben-
sitz eines Fuhrunternehmens muss über 
folgende Gegebenheiten verfügen:

 4 Ein entsprechend eingerichteter Ge-
schäftsraum (Büro)

 4 Dort muss der Mittelpunkt der Ge-
schäftstätigkeit sein

 4 Ortsübliche, der Unternehmensgröße 
angepasste Öffnungszeiten

 4 Anwesenheit einer geschäftskundigen, 
zum selbstständigen Handeln befähig-
ten Person während der Öffnungszeiten

Ausnahmen
Von der Einhaltung des GüKG sind nach § 2 im 
Wesentlichen folgende Beförderungen befreit 
oder fallen nicht darunter:

 5 Alle Privattransporte, die ein Fahrzeugfüh-
rer für sich selbst durchführt

 5 Die gelegentliche, nicht gewerbsmäßige 
Beförderung von Gütern durch Vereine für 
ihre eigenen oder gemeinnützige Zwecke

 5 Beförderungen von Gütern durch Körper-
schaften öffentlichen Rechts im Rahmen 
ihrer öffentlichen Aufgaben (z. B. Bund, 
Länder, Kommunen)

 5 Güterbeförderung bei der Durchführung 
von Personenbeförderungen nach dem Per-
sonenbeförderungsgesetz (z. B. Reisegepäck, 
Fahrräder, Sportgeräte) Beförderungen von 
Hilfsgütern in dringenden Notfällen (z. B. 
Medikamente, medizinisches Gerät oder Hilfs-
material)

 5 Bestimmte Eigentransporte der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe

 5 Beförderungen von beschädigten oder repa-
raturbedürftigen Fahrzeugen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit oder der Rückführung

 5 Im Rahmen der Gewerbeausführung erfolgen-
de Eigentransporte von Betriebseinrichtungen

 ! Hinweis: Nicht unter die Bestimmungen 
des GüKG fallen auch alle Transporte mit 
Fahrzeugen bis 3,5 t zGM (einschließlich 
Anhänger) und Güterbeförderungen mit 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen.

3.2.3 Frachtverträge und 
Beförderungsbedingungen nach 
Handelsgesetzbuch (HGB)

1999 wurde durch das Transportrechtsreformge-
setz das HGB als Rechtsgrundlage für Frachtver-
träge, Speditionsverträge und die Beförderungs-
bedingungen im gewerblichen Güterkraftver-
kehr festgelegt.

Erklärung . Abb. 3.2:
1. Abschluss des Frachtvertrages zwischen 

Frachtführer und Absender. Das hat den 
Vorteil, dass kein anderer beteiligt ist.
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4

4.1 Motortypen

4.1.1 Einführung

In diesem Lernfeld wird die Funktion des Mo-
tors und seiner Zusatzaggregate erläutert. Be-
sonderes Augenmerk richtet sich auf den im 
Nutzfahrzeug verwendeten Dieselmotor. Zur 
Beschreibung des Motortyps kommen mehrere 
Kriterien zur Anwendung. Zum einen unter-
scheiden sich die Motoren nach dem Einbau 
im Fahrzeug. So gibt es Front-, Unterflur- und 
Heckmotoren. Zum anderen unterscheiden 
sie sich durch ihre Bauweise, insbesondere die 
Anordnung der Zylinder. Man spricht von V-, 
Reihen- oder Boxermotoren. Eine zusätzliche 
Eingrenzung des eingebauten Typs wird durch 
die speziellen technischen Ausführungen, wie 
der Anzahl der Zylinder, ob mit oder ohne 
Turboaufladung, getroffen. Die meisten mo-
dernen Lkw-Motoren sind Dieselmotoren mit 

4

Kapitel 4
Betriebsbereitschaft des Motors und der elektrischen Anlage 
überprüfen
4.1
Motortypen

Direkteinspritzung, Ladeluftkühlung und Tur-
boaufladung in V- oder Reihenbauweise. Mit 
dieser Kombination werden sowohl die nötige 
Leistung erreicht als auch die immer strenger 
werdenden Abgasnormen eingehalten. Lkw be-
sitzen in der Regel Frontmotoren, Busse Heck-
motoren.

4.1.2 Motoraufbau

Ein Motor setzt sich aus folgenden Hauptbau-
gruppen zusammen:

 5 Kurbelgehäuse
 5 Zylinderblock
 5 Zylinderkopf

Kurbelgehäuse
Das Kurbelgehäuse nimmt die Kurbelwelle, 
Pleuel und Kolben auf. Nach unten wird es 

Reihenmotor im Schnitt

Q
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vo
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s

1 Luftpresser

2  Hydraulikpum-
pe für evtl.  
zusätzliche 
Verbraucher

3 Stirnräder

4  Lenkhilfspumpe 
und Kraftstoff-
pumpe

5 Kraftstoff�lter

6 Ölzentrifuge

7 Klimapumpe

8 Lichtmaschine

1

2

3

45
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